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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion der AfD 
 
zu der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses (5. Ausschuss) 
- Drucksache 7/6200 -  
 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landeregierung 
- Drucksache 7/5936 -  
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzausführungs-
gesetzes und anderer gesundheitlicher Vorschriften 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

 

1. Nummer 9 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

 

„b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

‚Satzungen der Kammern sind im Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern (Teil Amtlicher 

Anzeiger), im Mitteilungsblatt der jeweiligen Kammer und im Internet zu veröffentlichen, 

wenn eine Internetseite der Kammer existiert.‘“ 

 

2.  Nummer 11 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

 

„b) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

 

‚Beschlüsse des Vorstands können in schriftlicher Abstimmung gefasst werden, wenn die 

Mehrheit der Vorstandsmitglieder damit einverstanden ist. Die Kammerversammlung kann 

auf Beschluss des Vorstands auch ohne Versammlung der Mitglieder Beschlüsse im Wege 

der schriftlichen Abstimmung fassen und Wahlen im Wege der Briefwahl oder als 

elektronische Wahl durchführen, wenn die Satzung eine solche Möglichkeit vorsieht.‘“  
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3. Nummer 14 Buchstabe a wird gestrichen. 

 

 

 

 
Nikolaus Kramer und Fraktion 

 

 

 

 

 

Begründung: 
 

 
Zu Nummer 1 

 

Im digitalen Zeitalter sollte die Veröffentlichung der Satzungen auf der jeweiligen Internetseite 

eine Selbstverständlichkeit sein und nicht alternativ zu einer Veröffentlichung im Mitteilungs-

blatt erfolgen.  

 

 
Zu Nummer 2 

 

Die Beschlussfassung ohne Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren und die Wahl 

im Wege der Briefwahl oder elektronischen Wahl soll grundsätzlich ermöglicht werden, aller-

dings nur, wenn die jeweilige Satzung einen solchen Weg vorsieht. 

 

 
Zu Nummer 3 

 

Das Prüfungssystem muss anders geregelt werden. 

 


